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BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 247/2024

Beschlussvorschlag:

Die nachstehenden Umbesetzungen werden beschlossen:

Sachverhalt:

Mit Eingang vom 14.11.2024 beantragte die Fraktion FDP die Aufnahme eines
Tagungsordnungspunktes Ausschussumbesetzung für die Ratssitzung am
28.11.2024. Am 14.11.2024 ging der Verwaltung die vorgenannte
Ausschussumbesetzung zu.

Scheidet jemand vorzeitig aus einem Ausschuss aus, wählen die Ratsmitglieder
gemäß § 50 Abs. 3 letzter Satz Gemeindeordnung NRW einen Nachfolger auf
Vorschlag der Fraktion oder Gruppe, der das ausgeschiedene Mitglied bei seiner Wahl
angehörte.

Frau Faten Günther war ursprünglich als Mitglied der Fraktion FDP in die o.g.
Gremien gewählt worden. Ihr Fraktionswechsel hat zunächst keine Auswirkung auf
den persönlichen Sitz in Ausschüssen. Um aber das richtige Kräfteverhältnis des
Rates spiegelbildlich abzubilden, ist die Fraktion FDP berechtigt, den ihr zustehenden
Platz neu zu besetzen.

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts ÖFFENTLICH

Ausschussumbesetzungen Fraktion FDP
Datum

19.11.24
Geschäftszeichen

121/ple
Beigef. Anlagen im Einzelnen (mit Seitenzahl)

Umbesetzungsantrag FDP
Federführender Fachbereich:

Fachbereich 120 - Amt des Bürgermeisters
Beteiligte Fachbereiche:

Beratungsgremien Beratungstermine Zuständigkeit

Rat der Stadt Schwelm 28.11.2024 Entscheidung

bisher neu Funktion

Rechnungsprüfungs-
ausschuss

Faten Günther
(Ratsmitglied)

Alexander Janjic
(sachkundiger

Bürger)

Stellvertr.
Mitglied -
FDP

Integrationsrat
Faten Günther
(Ratsmitglied)

Alexander Janjic
(sachkundiger

Bürger)

Stellvertr.
Mitglied -
FDP

Kulturausschuss
Lukas Pohlmann
(sachkundiger

Bürger)

Alexander Janjic
(sachkundiger

Bürger)

Stellvertr.
Mitglied -
FDP
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Finanzielle Auswirkungen:

keine

Auswirkungen auf das Klima:

neutrale Auswirkungen

positive Auswirkungen

negative Auswirkungen

Begründung:
Die rein personelle Umbesetzung hat keine Auswirkung auf das Klima.

Der Bürgermeister
gez. Langhard


